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  Ihr 
 
 
      

 
  Tobias Eberle  
  (Erster Bürgermeister) 

Bitte berücksichtigen Sie 
die Firmen in Solnhofen 
bei Ihren Einkäufen und 

Besuchen. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
exakt vor einem Jahr hatte ich in der Dezember-Ausgabe der  
KONTAKT geschrieben, dass das Jahr 2020 hauptsächlich von der 
Corona-Krise geprägt war und diese uns sicherlich auch noch im neu-
en Jahr beschäftigen wird…  
… insgeheim hatten wir alle dennoch gehofft, dass uns das Jahr 2021 
wieder eine Rückkehr zur Normalität bringen wird. Nun, da auch das 
Jahr 2021 langsam zu Ende geht, müssen wir leider feststellen, dass 
wir von einem „normalen“ Alltagsleben noch weit entfernt sind und 
dieser „Zustand“ aller Voraussicht nach auch noch etwas andauern 
wird. Dennoch, oder auch gerade wegen dieser für uns alle nicht 
einfachen Zeit, möchte ich Ihnen allen und Ihren Familien eine be-
sinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und vor allem ein GE-
SUNDES und glückliches neues Jahr 2022 wünschen. Nehmen Sie 
sich ein paar Tage für sich und ihre Lieben – vielleicht gelingt es ja 
sogar, das Thema „Corona“ für einige Zeit zu vergessen! 

Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle, einigen Menschen zu 
danken - Menschen, die sich verdient gemacht haben um unsere 
Gemeinde und sich in verschiedensten Bereichen darum gekümmert 
haben, unser Dorf lebenswert zu gestalten.  
Insbesondere bedanken möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der Verwaltung und im Museum. Auch dem 
Bauhof-Team gebührt Dank und Anerkennung für die geleistete 
Arbeit. Ein großes Dankeschön gilt den vielen Reinigungskräften 
und sonstigen Beschäftigten für die gewissenhafte Arbeit, gerade 
auch unter Corona-Bedingungen. 
Zudem möchte ich mich an dieser Stelle auch bei allen Mitgliedern 
des Gemeinderats für die gute und konstruktive Zusammenarbeit 
bedanken. Mein Dank gilt der Schul- und Kindergartenleitung mit den 
jeweiligen Kollegien, den Freiwilligen Feuerwehren Solnhofen und 
Eßlingen / Hochholz sowie allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in 
Vereinen, Verbänden oder aber auch privat für das Gemeinwohl ein-
gesetzt haben und hoffentlich künftig noch einsetzen werden.  
 

Hinweisen darf ich Sie noch auf unsere neue Bürgerinformationsbro-
schüre mit allerlei Wissenswertem rund um unsere Gemeinde und auf 
einen Brief der Vorstandschaft der TSG Solnhofen, die zusammen 
mit dieser Ausgabe der KONTAKT an alle Haushalte verteilt werden. 
 

Mitteilungsblatt “KONTAKT“ 

Beachten Sie bitte auch unsere 

Internetseite http://www.solnhofen.de  

mit allen wichtigen Informationen 

und aktuellen Ereignissen 
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Informationen aus dem Gemeinderat 
 

Die wichtigsten Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen – seit der letzten Veröffentlichung – im Überblick: 
 

16. September 2021 
• Beratung über Vorgehensweise bzgl. Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für Grundschule  
 

14. Oktober 2021 
• Vorstellung des Projekts „Umweltbildungsbruch“ nähe Übermatzhofen 
• Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 14 „Seniorenquartier“ 
• Beschlussfassung über 6. Änderung des Flächennutzungsplans zur Darstellung einer Sonderbaufläche mit  

Zweckbestimmung „Seniorenwohnen“  
• Beschlussfassung über Beschaffung einer dezentralen Lüftungsanlage für Schulhaus Solnhofen 
 

11. November 2021 
• Auftragsvergabe der Ingenieurleistungen bzgl. Aufstellung Bebauungsplan Nr. 14 und 6. Änderung des  
   Flächennutzungsplans 
• Auftragsvergabe Einbau dezentraler Lüftungsanlagen Grundschule 
 

Sachstand Senioreneinrichtung 
 

Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, laufen 
die Planungen für die Errichtung eines „Seniorenquar-
tiers“ am Kirchweihplatz auf Hochtouren.  
Geplant ist der Bau von insgesamt vier Gebäuden: In 
zwei Gebäuden sollen insgesamt 20 seniorengerechte, 
barrierefreie Wohnungen entstehen. Ob diese Woh-
nungen vermietet oder verkauft werden, ist seitens 
des Investors, Herrn Dr. Bücker, noch zu entscheiden.  
Weiterhin sollen in einem Gebäude zwei sog. „ambulan-
te Wohngemeinschaften“ mit insgesamt 24 Wohnungen 
(12 Wohnungen pro Geschoss) entstehen, wobei die 
Wohnungen jeweils um einen Lichthof angeordnet sind. 
In jedem Geschoss finden sich zudem Gemeinschafts-
räume, die von allen Bewohnern genützt werden kön-
nen. Betrieben werden sollen diese „Senioren-WG’s“ 
vom Diakonischen Werk Weißenburg-Gunzenhausen.   
 
Zudem ist ein viertes Gebäude als kleines „Gewerbezentrum“ angedacht, in dem insgesamt fünf Dienstleis-
tungsbetriebe Platz finden sollen. Das Ingenieurbüro Radegast aus Pappenheim treibt die Planungen derzeit 
weiter voran, um baldmöglichst die Eingabeplanung für den ersten Bauabschnitt einreichen zu können. 
 

Um Baurecht zu schaffen, hat der Gemeinderat zudem in seiner Sitzung vom 14.10.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 14 „Seniorenquartier“ und die 6. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Sowohl 
das Bebauungsplan– als auch das Flächennutzungsplanverfahren laufen gerade an, mit der ersten Bürger- 
bzw. Behördenbeteiligung kann aber noch in diesem Jahr gerechnet werden. Der Auftrag für die Abwicklung 
dieser Verfahren wurde an das Ingenieurbüro Kuhn aus Weißenburg erteilt.  
Die Fertigstellung des Gesamtkomplexes ist – Stand heute – 2024 oder 2025 geplant.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In diesem Zusammenhang erreichen die Gemeindeverwaltung auch immer wieder Anfragen, wo denn zukünftig 
die Kirchweih geplant ist. Der Gemeinderat hat sich bereits mit dieser Thematik auseinandergesetzt und will 
auch in den kommenden Jahren eine Kirchweih abhalten. Wegen des Standorts werden derzeit verschiedene 
Szenarien durchgespielt, zudem laufen auch Gespräche mit diversen Personen. Sobald hier Vollzug gemeldet 
werden kann, werden wir die Bürgerinnen und Bürger umgehend informieren. Zudem kann es möglich sein, 
dass im kommenden Jahr noch eine Kirchweih am gewohnten Kirchweihplatz stattfinden kann – vorausge-
setzt, dass die Baumaßnahmen bis dahin noch nicht begonnen haben und uns die Corona-Pandemie nicht erneut 
einen Strich durch die Rechnung macht.   
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FFW Solnhofen - Aktion Weihnachtstrucker 2021 
 

Die Freiwillige Feuerwehr Solnhofen hat sich im vergangenen Jahr erstmals an 
der Aktion „Weihnachtstrucker“ beteiligt. Es konnten insgesamt 117 Pakete bei 
uns gesammelt werden. Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals recht herzlich 
bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken! Aufgrund dieser sehr positiven 
Resonanz werden wir dieses Jahr erneut teilnehmen. Die „Johanniter-
Weihnachtstrucker“ sammeln Lebensmittelpakete für hilfsbedürftige Kinder und 
Familien in Südosteuropa. Seit der Corona-Pandemie werden außerdem 
hilfsbedürftige Menschen in Deutschland unterstützt. 
 

So können Sie wieder mithelfen:  

• Pakete nach der Packliste zusammenstellen und zusammen mit 2 Euro für die Transportkosten im Feuer-

wehrhaus abgeben. Die Packliste finden Sie auf der nächsten Seite. 

• Geld spenden (Wir kaufen von den Spenden ein und packen die Pakete für Sie zusammen). Geldspenden 

können Sie persönlich im Feuerwehrhaus abgeben oder auf das Konto des Feuerwehrvereins mit dem Be-

treff „Weihnachtstrucker“ überweisen. Falls eine Spendenquittung benötigt wird, bitten wir Sie das Geld 

zu überweisen. Bis 200 € ist der Kontoauszug mit der Überweisung als Bestätigung beim Finanzamt ausrei-

chend. 

• Vorgefertigte Pakete bei Lebensmittel Thoma (Tel.: 0151/23518042 oder 09145/349) kaufen und im 
Feuerwehrhaus abgeben oder wir holen diese bei Lebensmittel Thoma ab. 

 

Die entsprechenden Pakete und Spenden können am Freitag, dem 10.12.2021 in der Zeit von 17.00 Uhr bis 
19.00 Uhr und am Samstag, dem 11.12.2021 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Feuerwehrhaus 
abgegeben werden. 
 

Hier noch einige wichtige Hinweise: 
 

• Bitte an die Packliste halten! (Aus zollrechtlichen Gründen 

und um gleichwertige Pakete verteilen zu können) 

• Stabile Kartons verwenden! Falls Sie diese noch „verschö-

nern“ wollen, ist es besser die Kartons zu bemalen oder mit 

Stickern zu bekleben, statt mit Geschenkpapier einzupacken, 

da dieses beim Transport oft zerreißt. 

• Zwei Euro als Zuschuss für die Sprit- und Transportkosten 

mit abgeben. (Nicht in die Pakete, da diese gesondert wei-

tergegeben werden!) 
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Die Packliste:  

• 1 kleines Geschenk für Kinder (Malbuch oder –block, Mal- / Farbstifte) 

• 2 kg Zucker 

• 3 kg Mehl 

• 1 kg Reis 

• 1 kg Nudeln 

• 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen 

• 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten 

• 3 Packungen Kekse 

• 5 Tafeln Schokolade 

• 500 g Kakaogetränkepulver 

• 2 Duschgel / Seife 

• 1 Handcreme 

• 2 Zahnbürsten 

• 2 Tuben Zahnpasta 

• Gerne auch Zugabe von medizinischen Masken 

 
Weitere Informationen und die Packliste finden Sie auch unter: www.johanniter-weihnachtstrucker.de 
 

Vielen Dank bereits im Voraus!  
Ihre Freiwillige Feuerwehr Solnhofen 
 

 Zu vermieten 
 

Ehem. Sparkassen-Geschäftsstelle, EG 125 m², UG 110 m², hochwertig möbliert inkl. Küche,  
Beleuchtung, Sonnenschutz, Nutzung: Büro/Praxis/Kanzlei/Co-Working, Dienstleistung, Einzelhandel, gerne 
Start-Ups, 975 €  zzgl. NK zzgl. MwSt., prov. frei v. Eigentümer, 0175-1570113, hj.seitz@lindner-projekt.de  
 

Mülltermine 2022, „Abfall-App Altmühlfranken“ 
 

Die Mülltermine für die Restmüllabfuhr, die Papiertonne, die Biotonne und den Gelben Sack wurden wieder in 
den Veranstaltungskalender 2022 eingedruckt, der dieser KONTAKT beiliegt.  Alternativ können die 
Mülltermine 2022  auch im Internet unter www.solnhofen.de (Rubrik „Müllkalender“) heruntergeladen 
werden. 
 

Die Abfall-App Altmühlfranken 
Alle Abfuhrtermine, die wichtigsten Informationen rund um die Abfallwirtschaft, Informationen zu allen 
Entsorgungseinrichtungen, das Abfall-ABC und vieles mehr gibt es auch als App fürs mobile Internet. Mit der 
Abfall-App der Abfallwirtschaft des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen sind Sie auch mobil immer auf 
dem Laufenden, egal ob per Smartphone oder Tablet. 
Die Abfall-App Altmühlfranken ist für alle mobilen Apple-Geräte und alle Endgeräte mit dem Google 
Betriebssystem Android verfügbar und kann über die jeweiligen App-Stores der Anbieter kostenlos bezogen 
werden: 
 

Für iPhone, iPad und iPod touch: Abfall-App WUG Altmühlfranken  
Für Android-Geräte: Abfall-App Altmühlfranken  
 

Und so funktioniert es: 

- AbfallApp herunterladen, installieren und starten 
- kostenlos anmelden und auf beliebig vielen Geräten nutzen 
- Ort und Straße bzw. Ortsteil auswählen 
- Abfallfilter einstellen, z. B. nur Restmülltonne, Biomüll, Gelber Sack etc. 
- Erinnerungstag und Uhrzeit individuell einstellbar 
- zusätzliche Erinnerungen für weitere Adressen (ideal für Hausmeister) 
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Informationen des Verschönerungsvereins Solnhofen 
 

Solnhofen blüht auf zum Dritten 
Unter dem Motto „Solnhofen blüht auf“ 
hat der Verschönerungsverein Solnhofen 
am 16.10.2021 zum dritten Mal wieder 
2.400 Narzissen-, Krokus- und 
Tulpenzwiebel in den Grünanlagen und 
Straßenrabatten Industriestraße, 
Hochholzer Weg und Bieswanger Weg 
gepflanzt. Leider wurde der Vorstand des 
Verschönerungsvereins diesmal nicht aus 
der Bevölkerung unterstützt. Die  
Vorstandsmitglieder Gertrud Hüttinger, 
Rebekka Späth, Friedrich Ploch, Wolfgang 
Gangl und Joachim Schröter waren bei 
schönem Pflanzwetter trotzdem pünktlich 
zum 12 Uhr-Läuten fertig. Zwischendurch gab es eine Brotzeit zur Stärkung. 
 

Information über die Grundsteuer 
 

Verkauf während des Jahres ändert nichts an der Steuerschuld! 
Wer sein Grundstück im Laufe des Jahres verkauft, zahlt trotzdem die Grundsteuer für das ganze Jahr. Die 
Veräußerung wirkt sich erst zum 1. Januar des nächsten Jahres steuerlich aus. Eine davon abweichende 
Vereinbarung im Kaufvertrag hat nur privatrechtliche Bedeutung für die Verrechnung der Grundsteuer 
zwischen dem bisherigen und dem neuen Eigentümer. 
 

Sie berührt nicht die Zahlungspflicht des bisherigen Grundstückseigentümers (Verkauf) gegenüber der 
Gemeinde. Solange keine Umschreibung durch das Finanzamt erfolgt, bleibt der bisherige Eigentümer auch 
Zahlungspflichtiger. Eine Bearbeitung durch das Finanzamt dauert im Regelfall mehrere Monate. 
 

Geschenktipps aus dem Museum 
 

Weihnachten steht vor der Tür und Sie suchen nach Geschenken für Verwandte, Freunde oder Bekannte? 
Vielleicht können wir Ihnen mit unseren „Geschenktipps“ aus dem Museum weiterhelfen ����  
 

Süße Verführung 
Die Archaeopteryx Schokolade ist eine ideale, regionale Geschenkidee, vielleicht 
gerade für Sie zu Weihnachten. Ob als Tafel oder in Pralinenform, für jeden Anlass 
ein perfektes Präsent. 
 

Buch „Geo-Zentrum Solnhofen“   
Ein sehr interessantes Buch, verfasst von Herrn Dr. Martin Röper.  
Das Buch befasst sich mit der Verknüpfung von Museum, Steinbruch, 12 Aposteln und 
Archaeopteryx-Fundort zum „GEO-Zentrum Solnhofen“. Dadurch soll das Bewusstsein 
für unsere regionalen Schätze gestärkt, diese wirksamer im Landkreis verankert und 
auch überregional beworben werden. Das Buch kann zum Preis von  

9,90 € pro Stück im Museum und in der Verwaltung erworben werden. 
 

Zudem können selbstverständlich auch verschiedenste Lithographien (schwarz-weiß 
und farbig) erworben werden. Sprechen Sie uns einfach an!  
Und auch an unsere Kleinsten haben wir gedacht: neben vielen Kinderbüchern stehen 
auch verschiedene Artikel rund um das Thema Dinosaurier zum Verkauf! Explizit 
hinweisen möchten wir Sie auf das kürzlich neu erschienene Kinderbuch „Gekrächze 
aus der Urzeit“, das sich u.a. auch mit dem Geheimnis des Urvogles Archaeopteryx 
beschäftigt. Das Buch kann zum Preis von 14,95 € im Museum und in der Verwaltung 
erworben werden. 
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Bürgerservice-Portal 

Ins Rathaus gehen, um einen Behördengang zu erledigen? Gerne, muss 
aber nicht sein! Ab sofort geht auch in Solnhofen ganz viel online!  
Wenn Sie also keine Zeit haben, aufs Amt zu gehen, erledigen Sie Ihre 
Behördengänge doch von zu Hause aus - am PC oder vom Smartphone aus. 
Auch am Wochenende, und zu jeder Tageszeit.   
Klicken Sie sich einfach rein – auf das Bürgerservice-Portal der Gemein-
de Solnhofen:  https://www.buergerserviceportal.de/bayern/solnhofen.  

Hier können Sie bequem von zu Hause aus beispielsweise Ihren Hund an- 
oder abmelden oder eine Meldebescheinigung beantragen. Außerdem können Sie Ihre Briefwahlunterlagen 
online anfordern – einfach das Formular ausfüllen, die Unterlagen werden Ihnen anschließend zugeschickt. 
Zudem sind viele weitere Dienste verfügbar – einfach mal rein klicken! 

 

Die neue Bayern-App: 6.678 Ämter in deiner Hand 
 

Papierformulare und Behördengänge – das muss nicht sein! Mithilfe der Bayern-App können Sie komfortabel 
per Smartphone mit Ihrer Verwaltungsbehörde in Kontakt treten. Staatliche und kommunale 
Serviceleistungen lassen sich so mobil abrufen. Ihr digitales Postfach erreichen Sie jederzeit und überall. 
Damit wird ein sicherer Empfang von Nachrichten Ihrer Behörde ermöglicht.  

Und die App kann noch mehr: News aus rund 40 Themenfeldern lassen sich abonnieren – von regionalen Poli-
zeimeldungen über Informationen zu Schule, Umwelt und Gesundheit bis hin zu Gerichtsentscheidungen. Zu-
dem finden Sie in der BayernApp eine Karte mit allen Standorten der kostenlosen BayernWLAN-Hotspots. 
 

Was kann die Bayern-App? 
Die Bayern-App bringt das BayernPortal aufs Smartphone. Mehr als 300 verschiedene Online-Dienste und 
über 6.000 staatliche und kommunale Ämter sind bereits erreichbar – und das Angebot wird stetig weiter 
ausgebaut. Über die Bayern-App können Sie rund um die Uhr Verwaltungsleistungen online aufrufen, Merklis-
ten anlegen oder Favoriten für Serviceleistungen und Ihre Behörden speichern. 
 

Wie lade ich die App herunter?   
Die Bayern-App ist für die Betriebssysteme Android und iOS verfügbar. Sie kann über den Google Play Store 
und den Apple App Store heruntergeladen werden. 
 

Wer steckt hinter der BayernApp?  
Die Bayern-App ist ein Angebot des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Bayern ist damit bundes-
weit Vorreiter im Mobile Government. Mit der App baut das Digitalministerium die digitale Verwaltung im 
Freistaat weiter aus. Viele Verwaltungsleistungen können die Bürgerinnen und Bürger bereits online nutzen – 
und es werden täglich mehr. 
 

Termine der Gemeinde Solnhofen (Januar – März 2022) 
 

Trotz der derzeit sehr hohen Infektionszahlen haben wir uns dazu entschieden, in dieser Ausgabe der 
KONTAKT wieder anstehende Termine zu veröffentlichen. Wir bitten Sie dennoch, sich beim jeweiligen 
Veranstalter zu informieren, ob die einzelnen Veranstaltungen stattfinden oder nicht. 
 

07.01. 20.00 Holger Paetz Alte Schule 
30.01. 14.00 Führung im Museum Museum 
13.02. 14.00 Kinderfasching Sola-Halle 
19.02. 19.30 JHV FFW Sola-Halle 
19.02. 20.00 Alfred Mittermeier Alte Schule 
23.02 19.00 Fossilienvortrag Museum 
06.03. 11.00 Kunst- und Handwerkermarkt Sola-Halle 
12.03. 20.00 Severin Gröbner Alte Schule 
20.03. 10.00 Bürgermeister-Stammtisch Alte Schule 
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Ansprechpartner und Erreichbarkeit der Verwaltung 
 

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, zus. Montag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 

Funktion/Amt     Name, Vorname Tel. 09145-   Zimmer:  
 

Erster Bürgermeister    Tobias Eberle  -83200           3 
Geschäftsleitung, Kämmerei    Rainer Mohr  -832021       7 
Bauamt, Gewerbeamt, Friedhof  Tom Kirchdörfer -832011      5 
Bauamt, Einwohnermelde- u. Passamt  Nikola Bubik  -832012      4  
Einwohnermelde- u. Passamt, Renten  Petra Eberle  -832013       4 
Kasse, Steuern, Pachten   Barbara Weiß  -832023      6 
Museumsleitung    Dr. Martin Röper -832018     14 
Tourismus, Museum    Ute Grimm  -832020     14  
 

Öffnungszeiten kommunaler Einrichtungen: 
Museum: März – Oktober: täglich von 09.00 – 17.00 Uhr  
 November – Februar: Sonntag 13.00 – 16.00 Uhr  
Wertstoffhof:  Januar - Dezember: Samstag 10.00 - 12.00 Uhr,   

April - Oktober        Mittwoch   17.00 - 18.00 Uhr  
 

Öffnungszeiten der Verwaltung über die Feiertage 
 

 

Donnerstag, 23. Dezember  09.00 – 12.00 Uhr 
Freitag, 24. Dezember   geschlossen 
 

 

Montag, 27. Dezember   09.00 – 12.00 Uhr   
nachmittags geschlossen 

Dienstag, 28. Dezember  09.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch, 29. Dezember   09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag, 30. Dezember  09.00 – 12.00 Uhr 
Freitag, 31. Dezember    geschlossen 
 

Montag, 3. Januar    09.00 – 12.00 Uhr   
nachmittags geschlossen 

 

Ab Dienstag, 4. Januar wieder reguläre Öffnungszeiten!  
Zudem erfolgt der Zutritt zum Rathaus ab sofort auf Grund der derzeit stark ansteigenden Corona- 
Inzidenzen nur noch nach der „3G-Regel“ und nach vorheriger Terminvereinbarung. 
 

Meldungen aus dem Fundbüro 
 

Fundgegenstand Tag des Fundes Ort des Fundes 
1 einzelner Schlüssel 06.11.2020 Alte Schule Solnhofen 
1 Schlüssel mit IGM-Ingolstadt Anhänger 28.02.2021 SSG-Gelände Feldweg Mörnsheim 
Runder Anhänger „Der Engel Weg“ 10.05.2021 Friedhof Solnhofen 
Handy Marke „Alcatel“, schwarz 04.05.2021 Höhe „Bahnhofstraße 4“ 
Werkzeugkiste aus Holz 01.06.2021 unbekannt 
Orangene Lesebrille 14.06.2021 Fahrradweg Eßlingen-Solnhofen 
Haustelefon Marke „Fritz!Fon“, schwarz 09.08.2021 Höhe „An den Hofäckern 23“ 
Armbanduhr 09.09.2021 Lehner Bäck 

  Schlüssel 12.10.2021 Feldweg nahe Bieswanger Weg 
Verlustgegenstand Tag des Verlusts Ort des Verlusts 
Geldbeutel 08.07.2021 Friedhof Solnhofen 
Geldbeutel mit VGN-Karte 07.10.2021 Gehweg Wiesenstraße-Bahnhof 
Freischneider / Motorsense 28.10.2021 12 Apostel 
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Kommunale Arbeitsgemeinschaft ILE-Region Altmühltal (KAG Altmühltal) – 
Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen für Kleinprojekte 

 

Die KAG Altmühltal wird für das Jahr 2022 beim Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken unter dem 
Vorbehalt der Bewilligung und unter Berücksichtigung der nachstehenden Rahmenbedingungen ein Regional-
budget in Höhe von 100.000 EUR beantragen. Der ILE-Zusammenschluss Altmühltal ruft unter diesen Bedin-
gungen daher zur Einreichung von Förderanfragen (Projektanträge) für Kleinprojekte im Rahmen des Regio-
nalbudgets auf. 
Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf Förderung von Kleinprojekten, die unter Berücksichti-
gung der Finanzierungsrichtlinien Ländliche Entwicklung (FinR-LE) sowie  
• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver 

und lebendiger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen, 
• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung, 
• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes, 
• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, 
• der demografischen Entwicklung sowie 
• der Digitalisierung 

den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und 
weiterzuentwickeln. 

Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtausgaben netto 20.000 EUR nicht übersteigen.   
Zu beachten ist, dass alle den Zweck der Förderung erfüllenden förderfähigen Nettoausgaben eines Projekts 
diese Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen, um als Kleinprojekt eingestuft zu werden. Über diesen Auf-
ruf kann pro Projekt nur ein Antrag eingereicht werden.  
Voraussetzungen: Gefördert werden nur Kleinprojekte , mit deren Durchführung noch nicht begonnen wur-
de. Der Abschluss eines der Ausführung zugrunde liegenden Liefer- und Leistungsvertrages ist dabei grund-
sätzlich als Beginn zu werten. Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten sind die Bestim-
mungen De-minimis-Beihilfe Gewerbe zu beachten. Projekte in ausgewiesenen Gebieten der Städtebauförde-
rung sind ausgeschlossen. 
 

Fördergegenstand: Förderfähig sind beispielsweise Kleinprojekte zur 

a)  Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements, 
b)  Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene, 
c)  Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, 
d)  Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung, 
e)  Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen, 
f)  Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung. 
Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt werden, dass auch der Durchführungsnachweis bis spä-
testens 30.09.2022 vorgelegt werden kann. 
 

Zuwendungs- und Antragsberechtigte: 

a)  Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, 
b)  natürliche Personen und Personengesellschaften. 
 

Art und Umfang der Förderung: Die tatsächlich entstandenen Nettoausgaben (Bruttoausgaben abzüglich 
Umsatzsteuer, Skonti, Boni und Rabatte) werden mit bis zu  max. 80 % bezuschusst, maximal jedoch mit 
10.000 EUR und unter Berücksichtigung der im zu erstellenden privatrechtlichen Vertrag festgelegten ma-
ximalen Zuwendung. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf unter 500 EUR werden nicht gefördert. 
Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus anderen Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies 
dort nicht ausgeschlossen ist. Eine zusätzliche Förderung über die Finanzierungsrichtlinie Ländliche Entwick-
lung (FinR-LE) oder die Dorferneuerungsrichtlinien zum Vollzug der Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms 
(DorfR) ist nicht erlaubt. Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Die Zuwendung ist 
nicht auf Dritte übertragbar. 
Antrags- und Auswahlverfahren: Mit dem Regionalbudget können Kleinprojekte durchgeführt werden, die 
der Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) dienen und im Gebiet des ILE-
Zusammenschlusses liegen. Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt durch die hierfür eingesetzte „Projekt AG 
Altmühltal“. 
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 Kriterien zur Projektauswahl: 
Kriterium Bewertungsinhalt Punkte 

1 Regionale Wertschöpfung 4 
2 Nachhaltigkeit 4 
3 Innovationsgehalt 4 
4 Bürgerschaftliches Engagement 4 
5 Regionale Identität 4 
6 Klimaschutz 4 
7 Interkommunaler Ansatz 4 
8 Integrativer Ansatz (Barrierefrei / Inklusion) 4 
9 Öffentlicher Nutzen 8 

 

Aus der Bewertung aller Projekte entsteht die Reihenfolge der zu unterstützenden Projekte im Rahmen des 
zur Verfügung stehenden Regionalbudgets. Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privatrechtli-
cher Vertrag zwischen der KAG Altmühltal und dem Träger des ausgewählten Kleinprojekts geschlossen, in 
dem die Umsetzungsmodalitäten geregelt werden. 
 

Termine: Abgabe der Förderanfragen (Anträge auf Förderung) mit allen erforderlichen Unterlagen 
spätestens am: 15. Februar 2022 an 
Verwaltungsgemeinschaft Altmühltal, Hauptstr. 37, 91802 Meinheim 
Spätester Termin der Abrechnung mit der VG Altmühltal : 30.09.2022 

 

Das Merkblatt mit allen ergänzenden Hinweisen und Dokumenten steht im Internet-Förderwegweiser des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) unter 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser (Link: Ländliche Entwicklung  Regionalbudget) zur Verfügung. Das 
Antragsformular ist aber auch über die Kommunen erhältlich. 
Beauftragter der Verantwortlichen Stelle des ILE-Zusammenschlusses und zuständig für Rückfragen ist 
Dieter Popp (vorzugsweise über dieter.popp@futour.com oder auch Telefon 09837-975708).  
 

Alt-Führerscheine – Umtausch für Geburtsjahrgänge 1953 - 1958 
 

Wie bereits mehrfach in der Presse dargestellt, ist es aufgrund einer EU-Verordnung zwingend erforderlich, 
noch gültige rosa und graue Papierführerscheine umzutauschen. Aktuell betroffen sind die Geburtsjahrgänge 
1953 bis 1958. Für diese Jahrgänge gilt die Umtauschfrist bis zum 19. Januar 2022. Betroffene sind 
aufgefordert, ihre Führerscheine möglichst zeitnah umzutauschen.  
 

Bis jetzt haben viele Bürgerinnen und Bürger der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 den Antrag zum Umtausch 
der grauen bzw. rosa Papierführerscheine noch nicht gestellt. Damit eine Bearbeitung der Anträge durch die 
Führerscheinstelle und die Herstellung der Kartenführerscheine durch die Bundesdruckerei noch rechtzeitig 
vor Ablauf der Frist möglich ist, muss der Antrag nun umgehend eingereicht werden. Bürgerinnen und Bürger 
der Geburtsjahrgänge 1953 – 1958, die nach Ablauf des 19.01.2022 noch mit einem grauen oder rosa Führer-
scheindokument Auto fahren, müssen ggf. mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einem entsprechenden 
Bußgeld rechnen. Aktuell kann die Bearbeitung beim Landratsamt länger dauern. 
 

Um den Umtausch für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu vereinfachen, empfiehlt die Führerschein-
stelle, den Antrag auf Umtausch mit der Post zu schicken. Das Antragsformular und nähere Informationen 
sind auf der Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-wug.de/fuehrerscheinumtausch abrufbar. 
Personen ohne Internetzugang können sich auch an die jeweilige Heimatgemeinde wenden. Für weitere In-
formationen zur Beantragung melden Sie sich bitte im Bürgerbüro, Zimmer 4. 
 

Für Inhaber von alten grauen oder rosa Führerscheinen der Geburtsjahrgänge nach 1958 ergeben sich die 
folgenden Fristen:  
 

Geburtsjahr    Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht werden muss  
1959 bis 1964   19. Januar 2023  
1965 bis 1970   19. Januar 2024  
1971 oder später   19. Januar 2025 
------------------------------------------------------------------------ 
vor 1953   19. Januar 2033 
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Bild 1 - Entfernen des alten Putzes 

Bild 3 - Auftragen der Spezialfarbe 

Bild 6 - Fertiges Ergebnis 

Bild 2 - Archaeopteryx Graffiti von Patrick Hitschfeld 

Bild 4 – Streichen der Kirchweihplatzwand 

Bild 5 - Graffiti von Raphael Geyer 

Renovierung Jugendzentrum 
 

Ende Juli wurden die Außenwände des Jugendzentrums für knapp               
4 Wochen in eine Baustelle verwandelt. In einem ersten Schritt wur-
de hierfür das Gerüst von einem Solnhofener Bürger ausgeliehen, 
selbstständig vom JUZ-Team aufgebaut und damit begonnen, das alte 
Graffiti von der Türwand zu entfernen. Im Anschluss wurde die 
Wand mit einer Grundierung vorbereitet und dann mit einem speziel-
len Gewebe verputzt, um Risse in der Wand zu vermeiden.  

 
 

 
Nachdem die Wand dann getrocknet war, wurde damit begonnen, an 
der Türwand das neue Graffiti im „Archaeopteryx“-Stil anzubringen. 
Hierbei gilt es, ein großes Dankeschön an Patrick Hitschfeld  auszu-
sprechen, der die Idee hatte, dieses Kunstwerk zu kreieren und es 
dann in eigener Regie - verbunden mit etwa 30 Stunden Arbeit - an 
die Wand gesprayt hat. Wir finden das Kunstwerk ist sehr gut gelun-
gen und die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt! 

 
 

 

Anschließend wurde auf der Wandseite zum Kirchweihplatz das Graffiti mit einer 
Spezialfarbe überstrichen, um ein Durchdringen der alten Graffitis zu vermeiden. 
Nachdem dieser Schritt erledigt war, wurde die Wand in einer neuen Farbe gestri-
chen. Hierbei wurden auch die weißen Jalousien schwarz lackiert. 
 
 

 
Nachdem die Graffitis dann überstrichen und getrocknet waren, wurde 
damit begonnen, die Wand in einem dunklen Grau zu überstreichen, um 
einen Look passend zum Kunstwerk an der Eingangsseite zu kreieren. 

 
 

 
 

Zum Abschluss hat Raphael Geyer dann im Innenraum des Jugendzentrums noch eine 
Wand mit einem eigenen Graffiti versehen, um die weiße Innenwand, welche letztes 
Jahr beim Wanddurchbruch geschaffen wurde, etwas zu verschönern. 
 
 
 

Zum Schluss gilt noch zu erwähnen, dass dieses Projekt ohne 
die Hilfsbereitschaft aller Mitglieder des JUZ-Teams und auch 
von einigen regelmäßigen Besuchern des Jugendzentrums nicht 
möglich gewesen wäre. Insgesamt haben alle Beteiligten über 
einen Monat lang jedes Wochenende geopfert und insgesamt 
ca. 350 Stunden Arbeit investiert, um diese Renovierung 
durchzuziehen. 

 
 

Natürlich gilt auch zu erwähnen, dass es ohne die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Solnhofen, welche 
die gesamten Kosten in Höhe von ca. 1.200 € getragen hat, nicht machbar gewesen wäre. 
Leider lässt es die aktuelle Corona-Situation nicht zu, aber wir freuen uns schon jetzt auf einige tolle Aben-
de in der Zukunft. Grüße Euer JUZ-Team 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Auch die Gemeinde Solnhofen möchte sich auf diesem Wege nochmals bei allen Beteiligten sehr herzlich 

für das Engagement und die geleistete Arbeit bedanken! Es hat sich auf alle Fälle gelohnt! 
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Solnhofens älteste Bürgerin feierte 100. Geburtstag 
 

Frau Anna Schauer feierte vor Kurzem, genauer gesagt am 
24. November, ihren 100. Geburtstag. Sie ist damit 

derzeit die älteste Bürgerin in unserer Gemeinde. 
 
Neben vielen Gratulanten aus dem persönlichen Umfeld der 
Jubilarin ließen es sich auch Bürgermeister Tobias Eberle 
und Pfarrer Jürgen Bauer-Störch nicht nehmen, dem 
Geburtstagskind persönlich zu gratulieren und kleine 
Präsente zu übergeben.   
 
An dieser Stelle nochmals herzliche Glückwünsche und viel 
Gesundheit in den kommenden Jahren! 

 

Information der TSG Solnhofen: Fußball-Training für Kinder  
 

Die TSG Solnhofen bietet immer donnerstags in der Zeit von 17 Uhr bis 18 Uhr ein Fußball-
Training für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren in der Sola-Halle an.  
Gesucht werden Jungen und Mädchen, die Freude an der Bewegung und am Fußballspielen haben. 
 
 

Streu- und Räumpflicht im Winter  
 

Im Hinblick auf die anstehende Winterperiode weisen wir nochmals auf die gesetzliche Räum- und Streu-
pflicht der Haus- und Grundstückseigentümer im gesamten Gemeindebereich hin.  
 

Nach der Verordnung besteht die Verpflichtung, bei Schneefall die Gehsteige entlang der betreffenden 
Grundstücke innerhalb der bebauten Ortsteile an Werktagen ab 6.30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab                  
8 Uhr von Schnee und Eis freizuhalten. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, 
wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. Der 
geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht 
gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege 
sind bei der Räumung freizuhalten. Die Verletzung dieser Anliegerpflichten kann als Ordnungswidrigkeit mit 
einer Geldbuße bis zu 500 € belegt werden. 
 

Parkende Fahrzeuge können Winterdienst behindern! 
 

Parkende Autos in Kurvenbereichen, in engen Straßen und an Kreuzungen können den Winterdienst 
behindern und erheblich verzögern!  
Wir bitten Sie deshalb, in den Wintermonaten an kritischen Stellen keine Fahrzeuge abzustellen, damit der 
Winterdienst reibungslos und zügig durchgeführt werden kann. In Straßen, in denen parkende Autos eine 
Durchfahrt nicht gewährleisten, kann und wird kein Winterdienst durchgeführt! Bedenken Sie bitte, dass 
der gemeindliche Unimog eine Durchfahrtsbreite von 3,50 m benötigt. Wir bitten Sie ferner, die aus dem 
Grundstück ragenden Sträucher und Hecken auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden, damit das Kom-
munalfahrzeug nicht behindert wird. 
Wir weisen darauf hin, dass der Räum- und Streudienst nach Schneefällen und Eisglätte nicht überall gleich-
zeitig durchgeführt werden kann. Aufgrund haftungsrechtlicher Vorschriften hat der Winterdienst zuerst 
auf verkehrswichtigen und gefährlichen Straßenabschnitten zu erfolgen. Tritt der Schneefall oder die 
Eisglätte z.B. erst um 5.00 Uhr oder 6.00 Uhr auf, können aus Zeitgründen nicht alle Straßenstrecken 
zeitgleich geräumt und/oder gestreut sein!  
Es lässt sich leider auch nicht immer vermeiden, dass durch Schneepflüge der Schnee auf die Gehwege ge-
worfen wird. Dies ist zwar für den Grundstücksanlieger ärgerlich, jedoch sind die Gemeinde, der Landkreis 
oder das Straßenbauamt nicht verpflichtet, die Schneewälle, die bei der Straßenräumung entstehen, vor den 
Grundstückseingängen wegzuschaufeln, weil dadurch eine Überbelastung entstehen würde und dies nicht 
zumutbar ist (Urteil des Oberlandesgerichtes Nürnberg vom 25. November 1992).  
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Braille-Aufkleber für Personalausweise 

Braille-Aufkleber für Personalausweise können ab sofort in der Gemeindeverwaltung beantragt werden. 

Die Einführung von Braille-Aufklebern soll Menschen mit einer starken Sehbeeinträchtigung künftig die Un-
terscheidung von Personalausweisen von anderen Karten, beispielsweise im Portemonnaie, erleichtern. 

Die Braille-Aufkleber bilden die Buchstaben „ad“ für „Ausweisdokument“. Auf Antrag des Dokumenteninha-
bers wird der Aufkleber durch die Gemeinde auf das Dokument aufgebracht. 

Bei Interesse melden Sie sich gerne im Bürgerbüro der Gemeinde, Zimmer 4. 

 

Interviewerinnen und Interviewer gesucht 

Für die „Volkszählung“ im Sommer 2022 sucht der Landkreis Weißen-
burg-Gunzenhausen rund 170 ehrenamtliche Interviewerinnen und Inter-
viewer. Interessierte können sich bei der Zensus-Erhebungsstelle Wei-
ßenburg-Gunzenhausen melden.  

Im Jahr 2022 wird in ganz Deutschland nach rund zehn Jahren wieder 
ein Zensus durchgeführt, der sowohl eine Volkszählung wie auch eine 
Gebäude- und Wohnungszählung umfasst. Die ermittelten Bevölkerungs-
zahlen sind Grundlage für die Verteilung von Fördergeldern und wichti-
gen Entscheidungen des Staates, wie zum Beispiel den Bau von Kinder-
gärten, Schulen oder Altenheimen.  

Organisiert wird der Zensus vom Statistischen Bundesamt mit Sitz in 
Wiesbaden, den Statistischen Landesämtern und den Erhebungsstellen in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten. Die Erhebungsstelle in Weißenburg-Gunzenhausen ist beim Landkreis angesiedelt und hat ihre Ar-
beit aufgenommen.  

Die stichprobenartig ausgewählten Personen werden im Zeitraum von 16. Mai bis 31. Juli 2022 befragt. Dafür 
sucht die Erhebungsstelle Weißenburg-Gunzenhausen circa 170 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte.  

Die Interviewerinnen und Interviewer erhalten eine ausführliche Schulung, aktive Betreuung durch die Mit-
arbeiter der Erhebungsstelle sowie eine steuer- und sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung in 
Höhe von bis zu 700 Euro. In der Zeiteinteilung sind sie frei, das heißt, die Befragungen können auch am Wo-
chenende oder nach Feierabend durchgeführt werden.  

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sollten unter anderem am 15. Mai 2022 volljährig sein und können sich 
ab sofort bei der Zensus-Erhebungsstelle am Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen bewerben. Sämtliche 
Informationen zu den Tätigkeiten und Voraussetzungen eines Erhebungsbeauftragten sowie das Bewerbungs-
formular sind online unter www.landkreis-wug.de/eb zu finden. Für Fragen ist die Erhebungsstelle telefonisch 
unter 09141 902-561 oder per E-Mail an zensus@landkreis-wug.de erreichbar. 
 

Messe CONSUMENTA in Nürnberg 

Die Gemeinde Solnhofen hat von 30.10. bis 01.11. erneut mit 
einem Stand innerhalb des Landkreisbereiches Altmühlfran-
ken an der Messe CONSUMENTA in Nürnberg teilgenom-
men.  

Ute Grimm, Heiner Hertrich und Manfred Schneider hatten 
die Gelegenheit, den Ort Solnhofen mit all seinen Freizeit-
möglichkeiten zu bewerben.  

Der Stand war an allen Tagen von Wanderern, Radfahrern 
und Interessenten für das Museum und den Hobbystein-
bruch stark frequentiert.  
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Dezentrale Lüftungsanlagen für Grundschule 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.11.2021 als erste Kommune im Landkreis Weißenburg-
Gunzenhausen den Auftrag über die Beschaffung und den Einbau von vier dezentralen Lüftungsanlagen in 
den vier Klassenzimmern des Schulhauses Solnhofen vergeben. Die Arbeiten sollen baldmöglichst durchge-
führt werden. 

Der Einbau solcher festinstallierten, dezentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen 
generellen Luftaustausch und führt zu einer besseren Luftqualität, was nach Ansicht des Gemeinderates die 
nachhaltigere Alternative zu mobilen Luftreinigungsgeräten darstellt. Zudem können die dezentralen Lüf-
tungsanlagen auch nach einem hoffentlich baldigen Ende der Corona-Pandemie weiterverwendet werden. 

Die Anschaffung wird mit 80 % der zuwendungsfähigen Kosten von der BAFA gefördert, womit die Maßnah-
me der Gemeinde unter dem Strich sogar weniger kostet als die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsge-
räten. 

Zudem wird derzeit seitens der Verwaltung auch der Einbau solcher Anlagen im Altbau des Kindergartens in 
Absprache mit dem BRK als Träger der Einrichtung geprüft. 
 

360°-Tour Solnhofen 

Eine virtuelle Tour durch Solnhofen, mit neun einzelnen, aber miteinander verbundenen Kugelpanoramen, 
ermöglicht eine komplette 360°- Rundumsicht unserer Gemeinde.  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Den Link dazu finden Sie auf der Startseite unserer Homepage 
www.solnhofen.de oder unter https://www.solnhofen.de/360/. Es lohnt sich! 
 

Schlittenfahren auf der Schäferwiese 

Herr Robert Schlierf, Eigentümer der Schäferwiese, teilt mit, dass das Schlittenfahren auf der Schäfer-
wiese auch in diesem Winter wieder auf eigene Gefahr erlaubt ist.  Er bittet jedoch darum, dass anfallender 
Müll wieder mitgenommen wird. 
 

Gemeindeverwaltung sucht Bilder aus dem Museum 

Die Gemeindeverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die im Besitz von Bildern aus dem Museum im 
Zeitraum zwischen 1995 und 2008 sind, darum, diese Bilder zur Verfügung zu stellen.  
Sollten Sie im Besitz solcher Bilder sein, wenden Sie sich bitte an Frau Grimm unter Tel. 09145/8320-20 
oder per E-Mail an u.grimm@solnhofen.de. 
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Kindergarten schmückt Weihnachtsbaum im Rathaus 
 

Am Mittwoch, dem 24. November 2021, waren einige Vorschulkinder 
des Kindergartens zusammen mit den Erzieherinnen Agnes Meißner 
und Kathrin Heggenberger im Rathaus zu Gast, um den dortigen 
Weihnachtsbaum zu schmücken. Die Kinder hatten den Schmuck 
vorher selbst gebastelt und freuten sich umso mehr, dass es trotz 
Corona-Beschränkungen möglich war, den knapp 4 Meter hohen Baum 
selbst zu behängen. 
 
Als kleines Dankeschön gab es nach getaner Arbeit noch Schoko-
Nikoläuse für alle Kinder. An dieser Stelle auch nochmals ein 
herzlicher Dank an den Lebensmittelmarkt Thoma, der die Schoko-
Nikoläuse spendete. 
  
Alles in allem eine tolle Aktion, die sicherlich auch in den kommenden 
Jahren wiederholt werden dürfte. 
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Kostenloser Metzgerei-Lieferservice / Unterstützung unserer Firmen 
 

Wir möchten an dieser Stelle nochmals auf das Angebot eines kostenlosen Lieferservices der Metzgerei 
Geißelmeier aus Treuchtlingen hinweisen, nachdem es derzeit keinen ortsansässigen Metzger in Solnhofen 
gibt.  
 

Ihre Bestellung können Sie bis spätestens Freitag telefonisch unter Tel. 09142/1238 oder per E-Mail an 
mail@metzgerei-geisselmeier.de aufgeben. Die Waren werden Ihnen dann am Samstag nach Hause geliefert, 
bitte geben Sie daher auch Ihre Adresse an, gerade wenn Sie per E-Mail bestellen. 
 

Sollte Freitag ein Feiertag sein, erfolgt die Lieferung ebenfalls am Samstag, die Bestellung kann dann bis 
Donnerstag um 12 Uhr aufgegeben werden. 
 

Zudem möchten wir nochmals endringlich appellieren, auch alle einheimischen Firmen und 
Gewerbetreibenden vor Ort zu unterstützen, damit auch sie die derzeitige Krise unbeschadet 
überstehen.Besten Dank! 
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           WERBUNG IN DER KONTAKT ? 

                FRAGEN SIE UNS ! 
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 Ablesung Ihres Hauswasserzählers 
  

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Bitte lesen Sie Ihren Wasserzähler selbst ab und teilen Sie uns den Zählerstand bis spätestens  
Freitag, 17.12.2021, wie folgt mit:        
Benutzen Sie das unten abgedruckte Formular, füllen es bitte vollständig aus und  
werfen es in den Briefkasten des Rathauses.  ODER  
Senden Sie uns das ausgefüllte Formular per Fax an: 09145/832050                ODER 
Senden Sie eine E-Mail mit den Angaben, wie sie auch auf dem Formular verlangt werden an 
eine der folgenden Adressen:         

b.weiss@solnhofen.de  oder  r.mohr@solnhofen.de oder  kasse@solnhofen.de  
Telefonische Zählerstandmitteilungen können wir leider nicht entgegennehmen, da uns ein 
schriftlicher Nachweis vorliegen muss.       

Zählerstand und Zählernummer sind wie im Bild oben abzulesen.    

Sollten Sie Probleme beim Ablesen haben, wenden Sie sich bitte an den Wasserwart 

                   Herrn Mike Hofmann unter der Tel: 0170/1646862    
          

  Bitte hier abtrennen und bei der Gemeinde Solnhofen abgeben!    
          

Nachname     Vorname                 

        
Rückgabe 
bitte     

Straße     Hausnummer   bis spätestens     

          17.12.2021     

Postleitzahl     Ort                 

91807        Solnhofen                          

Ablesedatum                     

        Zählerstand           m³ 

abgelesen durch     Zählernummer             

              

Tel.-Nr. für Rückfragen     Datum und Unterschrift             

          

 

 


